
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder vorbehaltlos zurückzuziehen:

Urheber-Initiativkomitee: Hanspeter Frey, Landratsvizepräsident FDP, Bruggartenweg 10, 4123 Allschwil; Beatrice Fuchs, Landrätin SP, Allmendstrasse 10, 4123 Allschwil; Siro 
Imber, Landrat FDP, Burgfeldermattweg 15, 4123 Allschwil; Arnold Julier, Gemeinderat CVP, Baslerstrasse 40, 4123 Allschwil; Dr. Anton Lauber, Gemeindepräsident CVP, 
Judengässli 39, 4123 Allschwil; Christoph Morat, Gemeinderat SP, Baslerstrasse 312, 4123 Allschwil; Nicole Nüssli, Gemeinderatsvizepräsidentin FDP, Im Rosenrain 2, 4123 
Allschwil; Josua Studer, Landrat SVP, Burgfeldermattweg 10, 4123 Allschwil. Weitere Komiteemitglieder: Patrick Fiechter, KMU Allschwil-Schönenbuch, Gartenstrasse 21, 4123 
Allschwil; Felix Keller, Einwohnerratspräsident CVP, Wirtsgartenweg 15, 4123 Allschwil; Thomas Pfaff, Gemeinderat SP, Baslertrasse 148, 4123 Allschwil; Aldo Piatti, e. Landrat 
SVP, Burgfeldermattweg 1, 4123 Allschwil; Ursula Pozivil, Einwohnerratsvizepräsidentin FDP, Haselweg 11, 4123 Allschwil; Ornella Schneider, Präsidentin FDP Allschwil-
Schönenbuch, Lützelbachweg 15, 4123 Allschwil; Robert Vogt, Gemeinderat FDP, Neuweilerstrasse 26, 4123 Allschwil. 

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für die Volksinitiative fälscht, 
macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise Art. 282 des Strafgesetzbuches.

PLZ
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtige unterzeichnen, 
die in der genannten politischen Gemeinde wohnen.Politische Gemeinde
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Kontrolle
(leer lassen)

Genaues Geburtsdatum
Tag      Monat     Jahr

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Eigenhändige UnterschriftName            Vorname
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift)

Zur Entlastung von übergrossem Strassenverkehr plant, projektiert und baut der Kanton die Umfahrung der Gemeinde Allschwil mit besonderer Dringlichkeit.
Planung und Projektierung sind unter Berücksichtigung der raumplanerischen Anforderungen der Agglomeration Basel so zu treffen, dass die errichtete Strasse als Teil des kantonalen 
oder nationalen Strassennetzes (Hochleistungsstrasse, Hauptverkehrsstrasse) betrieben werden kann. Der Anschluss an die Nationalstrasse A3 (Nordtangente Basel) ist sicherzustellen.
Bei der Anwendung von Gesetzen, die zusätzlich zum Strassengesetz zu beachten sind, ist die Vorgabe der Realisierung der Umfahrungsstrasse von Allschwil zu beachten.
Der Kanton stellt die Finanzierung der Gesamtkosten durch Investitionskredite sicher. Er kann sich um Bundesbeiträge oder die Kostenübernahme durch den Bund bemühen.
Planung, Projektierung, Landerwerb und Bauarbeiten sind unverzüglich an die Hand zu nehmen. Sie sind beförderlich voranzutreiben.
Der Regierungsrat erstattet dem Landrat über die eingeleiteten Schritte und über den Sachstand mindestens halbjährlich Bericht.

Datum der Publikation im Amtsblatt: 19.02.2009

Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen stellen, gestützt auf §28 Absätze 1 und 2 der Kantonsverfassung, das formulierte Begehren: 

Das Strassengesetz vom 24. März 1986 wird wie folgt ergänzt:

§ 43c Umfahrungsstrasse Allschwil
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Formulierte kantonale Gesetzesinitiative

«Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil»

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare 

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse 

Komitee
«Für eine Umfahrungs-
strasse Allschwil»
Postfach 1002
4123 Allschwil 1

Noch mehr Verkehrschaos in 
Allschwil? Ohne uns!

Nachhaltige Verkehrsplanung 
ohne Staus

Keine sinnlosen Staukosten für 
unsere KMU

Mehr Lebensqualität für Allschwil

Formulierte kantonale Gesetzesinitiative

«Für eine Umfahrungs-
strasse Allschwil»
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